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TOP 3:

Erstes Gesetz zur Änderung des Schulobstgesetzes

Drucksache: 61/14

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Die Europäische Union hat 2009 das EU-Schulobstprogramm als Teil der Ge-
meinsamen Agrarpolitik initiiert. Es soll die Wertschätzung für Obst und Ge-
müse bei Kindern steigern und die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen
Ernährungsverhaltens unterstützen. Auf europäischer Ebene ist nun im Rahmen
der GAP-Reform u. a. vorgesehen, den Kofinanzierungsanteil der EU am
Schulobstprogramm von 50 Prozent auf 75 Prozent zu erhöhen.

Die nationale Umsetzung der entsprechenden EU-Verordnungen wird im Schul-
obstgesetz des Bundes geregelt, im Rahmen dessen die Länder ihre Teilnahme
am Schulobstprogramm beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) fristgerecht mitteilen müssen. Die derzeit im Schulobstgesetz
enthaltenen Regelungen zu Antragsfristen für die Teilnahme am Schulobstpro-
gramm und für die Mitteilung der jeweiligen Umsetzungsstrategie an die
Kommission würden verhindern, dass die Länder an dem voraussichtlich bereits
ab dem Schuljahr 2014/15 erhöhten Kofinanzierungssatz durch die EU parti-
zipieren können.

Mit dem vorliegenden Gesetz soll das Schulobstgesetz insoweit geändert
werden, dass

- den Ländern die Partizipation am erhöhten Kofinanzierungsanteil von Be-
ginn des Schuljahres 2014/2015 an ermöglicht werden kann,

- für die Zukunft das BMEL per Ermächtigung in die Lage versetzt wird, auf
etwaige Friständerungen durch die Kommission durch Verordnung sach-
und zeitgerecht zu reagieren und

- eine mögliche nachträgliche Änderung der Strategie an die Regelungen der
EU-Verordnung angepasst werden kann.
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II. Zum Gang der Beratungen

Das Gesetz geht auf eine Initiative des Freistaates Bayern im Bundesrat zurück.

Der Bundesrat hat in seiner 918. Sitzung am 19. Dezember 2013 beschlossen,
den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deut-
schen Bundestag einzubringen (siehe BR-Drucksache 765/13 - Beschluss -).

Die Bundesregierung hat nach Artikel 76 Absatz 3 des Grundgesetzes zu dem
Gesetzentwurf des Bundesrates Stellung genommen. Die Stellungnahme ist aus
Anlage 2 der BT-Drucksache 18/295 ersichtlich. In ihrer Stellungnahme be-
grüßt die Bundesregierung den Gesetzentwurf des Bundesrates.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 17. Sitzung am 20. Februar 2014 den Ge-
setzentwurf auf Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Aus-
schusses für Ernährung und Landwirtschaft - BT-Drucksache 18/601 - in geän-
derter Fassung angenommen. Die Änderungen sind im Wesentlichen redaktio-
neller Natur. Sie betreffen u.a. den Titel des Gesetzes. Da das Schulobstgesetz
erstmals durch eine Einzelnovelle geändert wird, ist es als "Erstes Gesetz zur
Änderung des Schulobstgesetzes" zu bezeichnen. Außerdem wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass das Europäische Parlament und der Rat der Euro-
päischen Union das Schulobstprogramm in "Schulobst- und -gemüseprogramm"
umbenannt haben. Weitere Änderungen sollen den in der Zwischenzeit erfolg-
ten Anpassungen an Begrifflichkeiten im Unionsrecht Rechnung tragen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem
Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzu-
stimmen.


